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REGLEMENT ADAC

Das Reglement des ADAC basiert auf der Rahmenausschreibung der 
dmsj.

 PRÄAMBEL

Die Mitgliedsverbände der dmsj veranstalten Kartslalom Wettbewerbe, 
die im Rahmen der Verkehrserziehung den Jugendlichen beim Erlernen 
von Fähigkeiten, die sie bei der Teilnahme am Straßenverkehr benöti-
gen, helfen sollen.

Neben der fahrtechnischen Ausbildung wird dabei auch ein allgemeines 
Sozialverhalten erlernt. Bei Kartslalom Veranstaltungen trainieren die Ju-
gendlichen insbesondere Fahrzeugbedienung und –beherrschung, Be-
deutung von Bremswegen, Ausweichmanövern und Kurvenverhalten in 
schwierigen Situationen.

Diese Grundfähigkeiten werden den Kindern im Rahmen eines sportli-
chen Wettbewerbs vermittelt, um über ein spielerisches Angebot das Inte-
resse und die Begeisterung an den Übungen zu wecken und zu erhalten.

 1. GRUNDLAGEN

Die Ausrichtung liegt in den Händen der jeweiligen Veranstalter.

Die Veranstaltungen sind nach den Bestimmungen der dmsj unter den 
Auflagen der zuständigen Erlaubnisbehörde ausgerichtet, denen sich die 
Teilnehmer mit Abgabe der Nennung unterwerfen.

Die Teilnehmer sind zu sportlichem Verhalten verpflichtet. Sie haben al-
les zu unterlassen, was der Ehrlichkeit der Wettbewerbe oder den Inter-
essen des Automobilsports zu Schaden geeignet ist und sich gemäß den 
Rechtsgrundlagen dieser Veranstaltung zu verhalten. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt, aus 
Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordneten erforderlichen 
Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder die Veranstaltung ab-
zusagen, falls dies durch außergewöhnliche Umstände bedingt ist, ohne 
irgendwelche Schadensersatzpflicht zu übernehmen.

Den Anordnungen des Veranstalters und den von ihm eingesetzten Sport-
warten ist Folge zu leisten.

Im Übrigen haftet der Veranstalter nur, soweit durch Ausschreibung und 
Nennung kein Haftungsverzicht vereinbart ist.
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 2. TEILNEHMER

An den Kartslalom Veranstaltungen 2018 können Jugendliche in folgen-
den Klassen teilnehmen:

Klasse 1 Jahrgänge 2011 / 2010 / 2009 (7 – 9 Jahre)
Klasse 2 Jahrgänge 2008 / 2007 (10 – 11 Jahre)
Klasse 3 Jahrgänge 2006 / 2005 (12 – 13 Jahre)
Klasse 4 Jahrgänge 2004 / 2003 (14 – 15 Jahre)
Klasse 5 Jahrgänge 2002 / 2001 / 2000 (16 – 18 Jahre)

Es werden nur die Jahrgänge, nicht das Alter aufgeführt.
Die Ausschreibung weiterer Klassen ist freigestellt.
Eine Teilnahme außer Konkurrenz ist nicht gestattet.

 3. NENNUNG, NENNGELD UND NENNSCHLUSS

3.1 Nennung

Nennungen sind nur auf dem vom Veranstalter bereitgestellten Formu-
lar gültig und können nur am Nennbüro des Veranstalters vom Teilneh-
mer persönlich oder einem beauftragten Betreuer abgegeben werden. 
Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, das Nennformular sorgfältig auszu-
füllen. Von allen Teilnehmern ist eine schriftliche Einverständniserklä-
rung des oder der Erziehungsberechtigten vorzulegen. Diese entfällt für  
Inhaber eines Jugendausweises der Trägerverbände.

Mit der Abgabe der Nennung (mit Unterschrift) erkennen die Erziehungs-
berechtigten und die Teilnehmer diese Durchführungsbestimmungen so-
wie die zur Durchführung der Veranstaltung erlassenen Ergänzungsbe-
stimmungen an.

Teilnehmer mit verletzungsbedingten Einschränkungen (Gipsverbände 
oder ähnliches), die den Bewegungsablauf einengen, dürfen nicht zum 
Start zugelassen werden. Diese Entscheidung trifft der Veranstaltungs-
leiter in Absprache mit den Schiedsrichtern. Wenn ein Teilnehmer eine 
Verletzung bewusst verschweigt, kann er von der Wertung ausgeschlos-
sen werden.

3.2 Nenngeld

Das Nenngeld ist vor dem ersten Start zu entrichten und beinhaltet ei-
nen Trainingslauf sowie zwei Wertungsläufe.

Das Nenngeld beträgt maximal € 10,– und ist der Nennung beizufügen.

Das Nenngeld wird nur zurückerstattet, wenn die Veranstaltung kurzfris-
tig abgesagt oder die Nennung abgelehnt wird.

3.3 Nennschluss

Der Nennschluss wird vom Veranstalter unter Beachtung des Artikels 
5 festgelegt.
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 4. FAHRERAUSRÜSTUNG

Jeder Teilnehmer hat zweckentsprechende Kleidung zu tragen. Festes 
Schuh werk, geschlossene, den ganzen Körper bedeckende Kleidung, 
feste Handschuhe (keine freien Finger) und Vollvisierhelme sind vor-
geschrieben.

 5. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

5.1 Training und Wertungsläufe

Jeder Teilnehmer muss einen Trainingslauf absolvieren, der mind. einer 
Wertungsrunde zu entsprechen hat. Ein Wertungslauf besteht aus max. 
zwei (identischen) Wertungsrunden.

Es wird klassenweise gestartet.

Die Startreihenfolge der Teilnehmer in allen Klassen wird durch Los oder 
durch Setzen der Teilnehmer bestimmt.

Die Teilnehmer werden zum Start aufgerufen. Jeder Teilnehmer ist für 
sein rechtzeitiges Erscheinen selbst verantwortlich. Nur der jeweilige 
Teilnehmer und ein Betreuer dürfen den Vorstartbereich bzw. den Par-
cours betreten.

Die Teilnehmer mit den ungeraden Startnummern fahren ihren Trainings-
lauf und den 1. Wertungslauf auf dem Kart Nummer 1, und die Teilneh-
mer mit den geraden Startnummern fahren ihren Trainingslauf und den 
1. Wertungslauf auf dem Kart Nummer 2.

Haben alle Teilnehmer der jeweiligen Klasse den Trainings- und 1. Wer-
tungslauf beendet, müssen die Teilnehmer- gemäß der feststehenden 
Startreihenfolge - mit den ungeraden Startnummern auf dem Kart Nr. 2 
und die Teilnehmer mit den geraden Startnummern auf dem Kart Nr. 1 
ihren 2. Wertungslauf absolvieren.

5.2 Überprüfung der Bekleidung

Die Bekleidung der Teilnehmer ist vor dem Start zu überprüfen. Teilneh-
mer mit unvollständiger oder nicht den Durchführungsbestimmungen 
entsprechender Kleidung werden nicht zum Start zugelassen.

5.3 Startvorgang

Der Start erfolgt einzeln mit laufendem Motor von der Vorstartlinie 
aus, die sich ca. 5 m vor der Startlinie befindet. Sobald das Startsignal  
gegeben wird, erfolgt der Start.

5.4 Sachrichter

Der Veranstalter setzt eine ausreichende Anzahl von eingewiesenen Sach-
richtern ein, die die Strafsekunden der Teilnehmer eigenverantwortlich 
mit einer Tafel anzeigen und ggf. protokollieren.

Der verantwortliche Sachrichter muss mindestens 16 Jahre alt sein. Er 
darf selbst kein aktiver Teilnehmer an der Veranstaltung sein
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5.5 Fremde Hilfe

Fremde Hilfe ist nur dann erlaubt, wenn der Fahrer diese mit Handzei-
chen anfordert. Nur die Sportwarte/Sachrichter dürfen dann Hilfe leisten.

 6. SCHIEDSGERICHT

Das Schiedsgericht ist das oberste Organ einer Kartslalom Veranstaltung. 
Es besteht aus drei Personen, die vor der Veranstaltung zu benennen sind 
und von denen zwei nicht dem veranstaltenden Club angehören dürfen.

Der Slalomleiter kann nicht Mitglied des Schiedsgerichtes sein.

Die Zusammensetzung des Schiedsgerichts ist den Teilnehmern durch 
Aushang bekannt zu geben. 

Die Entscheidungen des Schiedsgerichts sind verbindlich und endgültig. 
Eine Berufung ist nicht möglich.

Es wird empfohlen, die Personen des Schiedsgerichtes besonders zu  
kennzeichnen.

 7. PARCOURSAUFBAU

7.1 Parcours

Die Kartslalom Veranstaltungen werden auf einem Gelände mit einer 
befestigten, ebenen Fläche aus Beton, Asphalt oder ähnlichem Unter-
grund ausgetragen.

Auf dem Veranstaltungsgelände sind die vorgesehenen Parcoursaufga-
ben gemäß dem Streckenplan, der am Veranstaltungstag ausgehängt 
wird, aufgebaut.

Die Parcourslänge sollte ca. 300 – 500 m betragen.

Der Streckenaufbau ist auf Geschicklichkeit und Reaktionsfähigkeit der 
Jugendlichen ausgelegt. Der Kurs ist so aufzubauen, dass größere Ge-
schwindigkeiten nicht erreicht werden können.

Das Slalom-Kart muss durch alle Parcoursaufgaben mit dem Lenkein-
schlag geschoben oder im Schritttempo gefahren werden können.

Alle Maße werden von Fuß zu Fuß der Pylonen gemessen.

7.2 Pylonen

Die Fahrspur, die der Teilnehmer einzuhalten hat, ist auf der Platzober-
fläche durch Pylonen gekennzeichnet. Die Pylonen sind so aufzustellen, 
dass jeder Zweifel an der Streckenführung ausgeschlossen ist.

Für den Parcours finden nur Pylonen Verwendung, die 50 cm ± 3 cm hoch 
sind. Der Parcours ist komplett mit dieser Pylonenhöhe aufzubauen. Die 
Abstände zwischen den einzelnen Aufgaben dürfen 4 m nicht unter- und 
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10 m nicht überschreiten. Die lichte Breite eines Pylonentores beträgt 
maximale Spurbreite plus 40 cm, gemessen an der Innenkante des Fu-
ßes der Pylonen.

Besteht eine Aufgabe aus einer einzelnen Pylone, so ist die Fahrtrich-
tung, in der die Pylone umfahren werden muss, durch eine liegende Py-
lone anzuzeigen. Die Spitze der liegenden Pylone muss zum Pylonenfuß 
der stehenden Pylone zeigen und gibt so die Fahrtrichtung an. Der Py-
lonenabstand zwischen liegender und stehender Pylone entspricht ei-
ner Pylonenhöhe.

7.3 Parcoursaufgaben

Beispiele für Parcoursaufgaben sind im Anhang aufgeführt.

 8. SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Für Sicherheitseinrichtungen ist der Veranstalter verantwortlich.

Der Veranstalter wird durch geeignete Maßnahmen für eine ausreichende 
Sicherung der Strecke und der Zuschauerplätze sorgen.

Zu festen Hindernissen und Zuschauerplätzen soll ein Mindestab-
stand von 3 m von der Parcours-Außenlinie eingehalten werden. Bei 
geringeren Abständen müssen Hindernisse (z. B. Gitter, Masten etc.) 
und Zuschauerplätze durch Strohballen, Reifenketten oder ähnliches  
abgesichert werden. Der Mindestabstand beträgt 2 m von der Par-
cours-Außenlinie.

Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesam-
ten Dauer der Veranstaltung ein ausgebildeter Sanitäter mit Verbin-
dung zur Rettungsleitstelle anwesend ist. Der Sanitäter muss als solcher  
gekennzeichnet sein. Es wird empfohlen, ein Krankentransportfahrzeug 
mit ausgebildeter Besatzung für die gesamte Dauer der Veranstaltung 
vor Ort bereitzustellen.

 9. WERTUNG

Die Wertung erfolgt nach Fahrzeit und Strafsekunden.

Die durch Markierungen (Pylonen) vorgegebene Strecke ist möglichst 
fehlerfrei zu durchfahren.

Es werden 2 Wertungsläufe durchgeführt. Die Fahrzeiten der beiden 
Wertungsläufe und evtl. Strafsekunden werden addiert und ergeben 
die Gesamtfahrzeit. Der Fahrer mit der kürzesten Gesamtfahrzeit (ein-
schließlich Strafsekunden) ist Sieger seiner Klasse. Bei ex aequo ent-
scheidet die kürzere Fahrzeit des besseren Laufes. Bei ex aequo aller 
Fahrzeiten wird maximal 1 Entscheidungslauf auf demselben Kart aus-
getragen. Sollte dann noch Gleichheit bestehen, erhalten diese Teilneh-
mer den gleichen Platz.
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9.1 Wertungsstrafen

Aufteilung der Strafsekunden:

- Umwerfen oder Verschieben einer Pylone: 2 Strafsekunden
- Auslassen oder falsches Befahren einer Aufgabe: 10 Strafsekunden
- Überfahren der Haltelinie mit einem Teil des Karts: 2 Strafsekunden

Die Pylonen müssen um ihre gesamte Stellfläche deutlich markiert sein. 
Eine Pylone gilt als verschoben, wenn die Markierung ganz verlassen ist. 
Hierbei ist die Innenkante der Markierung maßgebend.

In der geraden Spurgasse ist pro Seite nur ein Fehler anzurechnen, auch 
wenn mehrere Pylonen gefallen oder verschoben wurden.

In der gebogenen Spurgasse wird jede gefallene bzw. verschobene Py-
lone als Fehler angerechnet. Bei gesamtheitlicher Markierung im Innen-
radius ist nur ein Fehler anzurechnen, auch wenn mehrere Pylonen ge-
fallen oder verschoben wurden.

Wird der ”Schweizer-Slalom” von der falschen Seite angefahren, so gilt 
dieser als ausgelassene Aufgabe.

Als Fehler werden nur Pylonen gewertet, die durch direkte Fahrzeugein-
wirkung verschoben oder geworfen wurden.

Eine Aufgabe gilt als ausgelassen, wenn der Fahrer daran vorbeifährt, 
ohne eine Pylone zu verschieben oder zu werfen. Ansonsten werden die 
Fehler gewertet. Das Auslassen (ganz oder teilweise) einer Aufgabe kann 
mit Wertungsausschluss bestraft werden.

Das Nachholen oder Korrigieren einer Aufgabe ist nur bis zum Beginn 
der nächsten Aufgabe möglich.

Pro Aufgabe wird eine maximale Zeitstrafe von 10 Strafsekunden ver-
hängt, egal wie viele Pylonen umgeworfen oder verschoben werden.

9.2 Mannschaftswertung

Mannschaften können aus max. 5 Teilnehmern gebildet werden, von de-
nen mindestens die 3 Besten gewertet werden. Eine Mannschaft kann 
sich aus Teilnehmern verschiedener Klassen zusammensetzen.

Die Nennung muss vor dem ersten Start eines Mannschaftsfahrers ab-
gegeben sein. Ein Teilnehmer kann nur für eine Mannschaft genannt 
werden.

Die Mannschaftsnennung des Veranstalters muss vor dem ersten Start 
am offiziellen Aushang ausgehängt sein.

 10. PREISE

Es werden je Klasse von Platz 1 bis 3 Pokale ausgegeben und mindes-
tens 30 % der gewerteten Teilnehmer erhalten einen Ehrenpreis. Dem 
Veranstalter ist es freigestellt, weitere Ehrenpreise auszugeben. Sieger-
ehrung und Preisverleihung obliegen dem Veranstalter. Die Siegereh-
rung ist Bestandteil der Veranstaltung.
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Bei Entscheidungen der dmsj, der Trägervereine, der Schiedsrichter oder 
des Veranstalters als Preisrichter im Sinne des §661 BGB ist der Rechts-
weg ausgeschlossen.

 11. VERSICHERUNG 

Der Veranstalter hat die Veranstaltung in ausreichendem Umfang zu 
versichern. 

- Veranstalter-Haftpflichtversicherung
- Teilnehmer-Haftpflichtversicherung 
- Teilnehmer-Unfallversicherung 
- Sportwarte-Unfallversicherung
- Zuschauer-Unfallversicherung

Die Teilnehmer der Dachverbände haben davon Kenntnis genommen, 
dass über den jeweiligen Dachverband eine Unfallversicherung für Fah-
rer besteht und der Veranstalter eine Veranstalter-Haftpflichtversiche-
rung zu den üblichen Bedingungen abgeschlossen hat. Der Versicherung 
liegen allgemeine und besondere Bedingungen zugrunde. Sie umfasst 
keinesfalls Ansprüche auf die Verzicht geleistet wurde. Die Haftpflicht-
ansprüche der Bewerber, Fahrer, Fahrzeughalter und -eigentümer un-
tereinander sind nicht versichert, außer für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruhen. Die Höhe der Versicherungssumme ist eben-
falls bekannt und kann jederzeit beim Veranstalter eingesehen werden.

 12. HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie 
tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von 
ihnen verursachten Schäden. 

Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber

-  den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen 
den Teilnehmern gehen vor!) und Helfern,

-  den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern al-
ler an der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die Veran-
staltung auf einer permanenten oder temporär geschlossenen Stre-
cke stattfindet) und deren Helfern,

-  der FIA, der CIK, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, 
der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern 
und Generalsekretären,

-  dem ADAC e. V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und 
den mit dem ADAC e. V. verbundenen Unternehmen, deren Präsiden-
ten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, den Mitarbei-
tern und Mitgliedern, 

-  dem Promotor/Serienorganisator, 
-  dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, 

den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen 
Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung 
stehen,
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-  den Straßenbaulastträgern und 
-  den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, 

den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten 
Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern. 

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf ei-
ner vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie 
nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beru-
hen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf 
den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, ins-
besondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und au-
ßervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haf-
tungsausschlussklausel unberührt. 

Mit Abgabe der Nennung nimmt der Teilnehmer davon Kenntnis, dass Ver-
sicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherungen (Kfz-Haft-
pflicht, Kasko-Versicherung etc.) für Schäden, die im Rahmen der Ver-
anstaltungen entstehen, nicht gewährt wird. Er verpflichtet sich, auch 
den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu 
unterrichten.

Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestell-
ten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die au-
tomobilsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage 
stellen können, entbindet der Teilnehmer alle behandelnden Ärzte - 
im Hinblick auf das sich daraus unter Umständen auch für Dritte erge-
bende Sicherheitsrisiko - von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber 
dem DMSB, dem ADAC (ADAC e. V. ,ADAC Regionalclubs und ADAC Orts-
clubs) und gegenüber den Rennärzten, Slalomleitern, Schiedsgerichten.

 13. EINSPRÜCHE 

Einsprüche sind nur beim Slalomleiter einzureichen.
Einsprüche gegen Fehler des Veranstalters bzw. dessen Beauftragte 
sind unverzüglich nach der Zieldurchfahrt des jeweiligen Teilnehmers 
schriftlich einzulegen. (Einspruchsberechtigt sind nur die Teilnehmer 
oder deren Beauftragte.)

Einsprüche gegen die Zeitnahme, Entscheidungen der Sachrichter und 
Sammeleinsprüche sind nicht zulässig. Videoaufzeichnungen sind als 
Beweismittel nicht zugelassen. Einsprüche gegen die Auswertung müs-
sen spätestens 15 Minuten nach Veröffentlichung der Ergebnisse ein-
gelegt werden.

Ein technischer Defekt am Fahrzeug ist vom Fahrer sofort, auf jeden Fall 
vor Zieldurchfahrt zu beanstanden, indem er unverzüglich anhält und 
durch Handzeichen auf diesen Defekt aufmerksam macht. Nach Behe-
bung des Mangels muss der Fahrer sofort wieder an den Start gehen. 
Kann durch die Schiedsrichter oder den Veranstalter kein Mangel festge-
stellt werden, ist eine Wiederholung dieses Laufes unzulässig.
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Wurde die Fahrt des Teilnehmers durch die Funkfernabschaltung un-
terbrochen, entscheidet der Veranstaltungsleiter über die weitere Teil-
nahme des Fahrers.

Einsprüche sind vom Schiedsgericht, nach Anhörung der Beteiligten, 
unverzüglich und endgültig zu entscheiden. Einsprüche gegen die Ent-
scheidung des Schiedsgerichts sind nicht möglich, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

 14. ALLGEMEINES 

Verbindliche Auskünfte über die Veranstaltung erteilt nur der Slalomleiter.

Die Veranstaltung ist mindestens 4 Wochen vor der Ausrichtung bei der 
Sportabteilung des jeweiligen Dachverbandes genehmigen zu lassen.

Bei allen vom jeweiligen Dachverband genehmigten Kartslalom-Veran-
staltungen ist es nicht erlaubt Rennkarts oder sonstige Karts zu Vorführ-
zwecken starten zu lassen.

Bei allen Kartslalom-Veranstaltungen muss eine geeignete Zeitmessan-
lage mit Lichtschranke zum Einsatz gebracht werden. Es können zwei 
Lichtschranken (Start/Ziel) verwendet werden. Die Zeitnahme muss mit 
einer Genauigkeit von 1/100 Sekunden erfolgen.

Die Rahmenausschreibung für Kartslalom Veranstaltungen sowie evtl. 
Ergänzungsbestimmungen liegen im Nennbüro zur Einsicht aus.

Jegliche Art von Datenerfassung, Datenübertragung, Funk usw. sind 
bei Kartslalom-Veranstaltungen für die Teilnehmer, Betreuer und Be-
auftragte verboten.

Etwaige Ausführungsbestimmungen für regionale oder sonstige Meister-
schaften gelten zusätzlich, können aber diese Bestimmungen der Rah-
menausschreibung nicht außer Kraft setzen.

Bei der Verwendung von zwei oder mehreren Karts hat der Veranstal-
ter sicherzustellen, dass der Teilnehmer den zweiten Lauf nicht mit dem 
gleichen Kart fährt wie im ersten Lauf.

Der Veranstalter stellt die Fahrzeuge zur Verfügung. Die Teilnehmer ha-
ben nicht das Recht zur freien Kartwahl.

Die Karts sind rechtzeitig vor der Veranstaltung von den Schiedsrichtern 
auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. Festgestellte 
Mängel sind vom Veranstalter vor Beginn der Veranstaltung zu beseitigen.
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TECHNISCHE BESTIMMUNGEN

 EIGENSCHAFTEN UND AUSRÜSTUNG DER KARTS 

- 4-Takt-Motoren mit maximal 6,5 PS
- Gleiche Reifen auf beiden Karts (Marke + Typ)
-  Die Spurbreite hinten bei Slickreifen beträgt 1250 mm (soweit mög-

lich). Bei Verwendung von Regenreifen/Intermediates zwischen 1150 
mm und 1250 mm. 

- Einwandfreie Funktion der Bremse und des Gaspedals.
-  Die Lage der Brems- und Gaszüge darf nicht zur Behinderung der 

Teilnehmer führen.
- Ausstattung nur mit Einpunktanlenkung
-  Standard-Pedalverlängerungen oder verstellbare Pedale müssen für 

beide Karts vorhanden sein.
- Sitzverstellungen sind zulässig. 
-  Für kleinere Teilnehmer müssen Sitzeinlagen oder ähnliches zur Ver-

fügung gestellt werden.
-  Mitgebrachte Pedalverlängerungen dürfen, nach Absprache mit dem 

Veranstalter, verwendet werden.
-  Die Verwendung einer Funk-Fernabschaltung für die Zündunterbre-

chung liegt im Ermessen des Kartslalom-Leiters.
- Eine wirksame Hinterachsabdeckung
- Ausrüstung mit Katalysator
- Ausrüstung mit Seitenkästen und Frontspoiler
-  Die lichte Torbreite richtet sich auch bei Verwendung von Regenrei-

fen nach der Spurbreite der Slickreifen.
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BEISPIELE FÜR PARCOURSAUFGABEN

Die nachfolgenden Skizzen sind nicht maßstabsgetreu. Die Ausrichtung 
der Pylonen in den Skizzen ist nur beispielhaft dargestellt, d.h. die Py-
lonenfüsse können beim Aufbau entsprechend der Aufgabenstellung 
gestellt werden (schräg oder gerade). Die Anzahl der Pylonen in den 
Aufgaben ist freigestellt, soweit sie nicht ausdrücklich in der Aufgaben-
beschreibung vorgegeben ist.

7.3.1 Spurgasse

Eine gerade aufgestellte Spurgasse besteht aus mind. 3 bis max. 5 Pylo-
nen pro Seite. Jede Seite muss gesamtheitlich markiert werden

Eine gebogene Spurgasse besteht aus mind. 5 bis max. 10 Pylonen 
pro Seite. Der Abstand zwischen den Pylonen besträgt 50 cm (Hinweis: 
Jede Pylone wird als Fehler gewertet). Werden die Pylonen im Innenra-
dius „Bodenplatte an Bodenplatte“ aufgestellt, müssen diese gesamt-
heitlich markiert werden (Hinweis: beim Verschieben wird nur ein Feh-
ler angerechnet).

7.3.2 Schweizer Slalom

Beim Schweizer Slalom handelt es sich um mehrere Aufgaben aus ein-
zelnen stehenden Pylonen, die in einer Linie angeordnet und wechsel-
seitig zu durchfahren sind.
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7.3.3 Kreisel

Beschreibung: Innendurchmesser = 10 m
 Pylonenabstand = 1,0 m 
 Einfahrt A = 3 m
 Ausfahrt B = Spurbreite + 40 cm 
 Fahrspurbreite = Spurbreite + 40 cm

Der Kreisel muss mindestens einmal komplett (360°) durchfahren wer-
den. Die Fahrtrichtung ist freigestellt. Die Pylonen werden erst nach Ver-
lassen der Aufgabe wieder aufgestellt und gewertet.

Die Ein- und Ausfahrt ist mit liegenden Pylonen zu kennzeichnen.

7.3.4 Pylonentor

Ein Pylonentor besteht aus zwei Pylonen.

7.3.5 Wechseltor

Ein Wechseltor besteht aus zwei Pylonentoren, die unmittelbar nach-
einander gefahren werden. Die Pylonen des Wechseltors stehen in ei-
ner geraden Linie. Der Abstand zwischen den Toren beträgt mindestens  
1,5 m und maximal 4 m.
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7.3.6 Wende 90–180 Grad

Jeweils durch drei in einem Dreieck nebeneinander angeordnete Pylonen 
aufgebaut. Die Pylonen werden gesamtheitlich markiert.

7.3.7 Ypsilon

Beschreibung: Fahrspurbreite = Spurbreite + 40 cm 
 Pylonenabstand = 50 cm

Die Aufgabe wird von unten nach oben und umgekehrt befahren. Dabei 
ist jedes Hindernisteil mindestens einmal zu durchfahren. Die Pylonen 
werden erst nach Verlassen der Aufgabe wieder aufgestellt und gewertet.
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7.3.8 S-Spurgasse

Beschreibung: Fahrspurbreite = Spurbreite + 40 cm 
 Pylonenabstand = 50 cm

7.3.9 Z-Gasse

Beschreibung: Fahrspurbreite = Spurbreite + 40 cm 
 Pylonenabstand = 50 cm
 Abstand zwischen den Gassen > 2 m
 (Abstand > 4m  = neue Aufgabe)

Die Gassen können parallel oder auch versetzt aufgebaut werden.
Auch mit nur zwei Gassen möglich.
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7.3.10 Kasten

Beschreibung: Ein- und Ausfahrt = Spurbreite + 40 cm 
 Pylonenabstand = 50 cm

 Variante mit 90° Ausfahrt

7.3.11 Schneckenhaus

Beschreibung: Fahrspurbreite = Spurbreite + 40 cm
 Kastenbreite  = ca. 3 m 
 Pylonenabstand = 50 cm

Die Reihenfolge der Ein- und Ausfahrten kann beliebig gewählt werden. 
Das Schneckenhaus kann von »innen nach außen« oder auch umge-
kehrt befahren werden. Auch ein spiegelbildlicher Aufbau ist möglich.
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7.3.12 Kreuz

Beschreibung: Fahrspurbreite = Spurbreite + 40 cm
 Pylonenabstand = 50 cm

7.3.13 Brezel, Knoten, Schwammerl

Beschreibung: Fahrspurbreite = Spurbreite + 40 cm
 Pylonenabstand = 50 cm

Die Aufgabe kann auch mit nur einer Schleife gefahren werden. Die Pylo-
nen können auch wie bei der gebogenen Spurgasse aufgestellt werden.
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7.3.14 »Deutsches Eck«

Beschreibung: Ein- und Ausfahrt = Spurbreite + 40 cm 
 Pylonenabstand = 50 cm

7.3.15 Halte- und Sicherheitslinie

Nach der Zieldurchfahrt hat der Teilnehmer die Geschwindigkeit erheb-
lich zu reduzieren.

Vor der Einfahrt in die Wechselzone ist eine Haltelinie einzurichten, vor 
der die Teilnehmer ihr Kart zum Stillstand bringen müssen.

7.3.16 Zielgasse

Beschreibung:  Vor der Haltelinie ist eine Zielgasse aufgebaut. Die Hal-
telinie ist nicht Bestandteil dieser Aufgabe.

 Breite = 2,5 m
 Länge = min. 8 m, max. 10 m
 Pylonenabstand = 50 cm

Die Ziellichtschranke ist direkt vor den ersten Pylonen der Zielgasse 
aufzubauen.
Die Pylonen der Zielgasse werden einzeln gewertet.
Die Aufgabe ist mit Stillstand des Karts beendet.

Deutsches Eck Normales Eck 
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7.3.17 Schikane

Beschreibung: Ein- und Ausfahrt = Spurbreite + 40 cm 
 Pylonenabstand = 50 cm

7.3.18 Das »Z«

Beschreibung: Fahrspurbreite = Spurbreite + 40 cm 
 Pylonenabstand = 50 cm
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ZUSATZBESTIMMUNGEN BUNDESENDLAUF

 1. ORT UND DATUM

Der Bundesendlauf findet vom 13./14. Oktober 2018 im Historischen 
Fahrerlager Nürburgring / ADAC Nordrhein statt.

Die Ausschreibung des Bundesendlaufes muss sechs Wochen vor der 
Veranstaltung zum Versand gelangen. Der Parcouraufbau wird einen Tag 
vor dem Bundesendlauf durch das Schiedsgericht festgelegt.

 2. SCHIEDSGERICHT

Das Schiedsgericht besteht aus den nachfolgenden Personen:

- einem Beauftragten des letztjährigen Veranstalters
- einem Beauftragten des diesjährigen Veranstalters
- einem Beauftragten des nächstjährigen Veranstalters

 3. NENNGELD

Für den Bundesendlauf wird von jedem Teilnehmer ein Nenngeld in Höhe 
von € 25,– erhoben und ist der Nennung beizufügen

 4. QUALIFIKATION ZUM BUNDESENDLAUF

Beim Bundesendlauf können je ADAC Regionalclub und Altersgruppe  
3 Fahrer starten. Die Fahrer müssen von der Sportabteilung des zu-
ständigen ADAC Regionalclubs dem Veranstalter benannt werden.

Die Qualifikationskriterien für die Teilnahme am Bundesendlauf werden 
von den ADAC Regionalclubs selbst festgelegt.

 5. STARTREIHENFOLGE

Die Startreihenfolge in den einzelnen Klassen richtet sich nach den Vor-
jahresergebnissen. Die beste Platzierung eines jeden ADAC Regional-
clubs in der betreffenden Klasse bestimmt die Startposition seiner Fah-
rer. Dabei hat der erstplatzierte ADAC Regionalclub die Startplätze 18, 
36 und 54. Der zweitplatzierte ADAC Regionalclub hat die Startplätze 
17, 35 und 53; usw.

 6. MANNSCHAFTSWERTUNG

Aus jeder Klasse (K1 bis K5) zählt nur das beste Einzelergebnis des Fah-
rers des jeweiligen ADAC Regionalclubs für die Mannschaftswertung.  
Aus der Addition der Platzierungen der 5 besten Fahrer eines ADAC 
Re gionalclubs errechnet sich die Platzierung in der Mannschaftsmeis-
terschaft. Sieger der Mannschaftswertung ist die Mannschaft mit der
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geringsten Punktzahl. Bei Punktegleichheit entscheidet die bessere Ge-
samtfahrzeit dieser 5 Fahrer über die Mannschaftsplatzierung.

 7. PREISE 

Pokale für Platz 1 bis 10 einer jeden Klasse. Pokale für Platz 1 – 3 der 
Mannschaftswertung.

 8. REIFEN 

Der Veranstalter wählt aus der nachfolgenden Zulassungsliste die Rei-
fenmarke für den Bundesendlauf aus und teilt bis zum 1.Januar des be-
treffenden Jahres der ADAC Zentrale seine Entscheidung mit.

1) Dunlop Slick: vorn: 10 x 4.50 - 5   SL5
  hinten: 11 x 7.10 - 5   SL5
  Regen: vorn: 10 x 4.00 - 5   KT6 SLW1
  hinten: 11 x 6.50 - 5   KT6 SLW1
  Intermediate: vorn: 10 x 4.50 - 5   KT7 IMED
  hinten: 11 x 6.50 - 5   KT7 IMED

2) BEBA Slick: vorn: 10 x 4.50 - 5   Slalom Runner
  hinten: 11 x 7.10 - 5   Slalom Runner
  Regen: vorn: 10 x 4.00 - 5   Wet Runner
  hinten: 11 x 6.00 - 5   Wet Runner
  Intermediate: vorn: 10 x 4.00 - 5   Intermediate Runner
  hinten: 11 x 6.00 - 5   Intermediate Runner

Der Reifenhersteller verpflichtet sich, die beim Bundesendlauf verwen-
deten Karts kostenfrei mit den entsprechenden Reifen auszustatten 
(Slick, Regen und Intermediate) sowie jeweils einen Satz Slickreifen für 
die Klassensieger zur Verfügung zu stellen.

 9. MOTOR / ANTRIEB 

Beim Bundesendlauf ist der Viertakt Motor Honda GX 200 RH/RX 196 
ccm vorgeschrieben. Untersetzungsgetriebe mit eingebauter Fliehkraft-
kupplung, Kettenantrieb. Eine Übersetzung von 1 : 2,5 ist vorgeschrieben.

 10. SITZVERSTELLUNG 

Für den Bundesendlauf ist eine Sitzverstellung vorgeschrieben.

 11. EINSPRÜCHE 

Einsprüche beim Bundesendlauf können nur vom Kartslalombeauftrag-
ten oder dessen Stellvertreter des betreffenden ADAC Regionalclubs ein-
gelegt werden.
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 12. AUFGABEN 

Beim Bundesendlauf dürfen nur Aufgaben aus dem Aufgabenkatalog 
»Beispiele für Parcoursaufgaben« aufgebaut werden. Die Aufgaben »Halte- 
und Sicherheitslinie« und »Zielgasse« sind für den Bundesendlauf Pflicht-
aufgaben.
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1990 ADAC Südbaden Pfaffenweiler (Pilotveranstaltung)

1991 ADAC Hessen -Thüringen Baunatal

1992 ADAC Saarland Lebach

1993 ADAC Nordbaden Sinsheim

1994 ADAC Ostwestfalen -Lippe Lemgo

1995 ADAC Pfalz Landau

1996 ADAC Schleswig -Holstein Damp

1997 ADAC Westfalen Medebach

1998 ADAC Südbaden Rust

1999 ADAC Hessen -Thüringen Baunatal

2000 ADAC Südbayern Straubing

2001 ADAC Nordbaden Weingarten

2002 ADAC Nordrhein Bonn

2003 ADAC Mittelrhein Koblenz

2004 ADAC Südbaden Rust

2005 ADAC Niedersachsen/S. -A. Hannover

2006 ADAC Ostwestfalen- Lippe Lemgo

2007 ADAC Berlin -Brandenburg Berlin

2008 ADAC Nordbayern Würzburg

2009 ADAC Pfalz Haßloch

2010 ADAC Hansa Embsen

2011 ADAC Westfalen Winterberg/Neuastenberg

2012 ADAC Weser-Ems Verden/Aller

2013 ADAC Schleswig -Holstein Schleswig

2014 ADAC Saarland Völklingen

2015 ADAC Hessen-Thüringen Nohra/ Obergrunstedt

2016 ADAC Niedersachsen/S. -A. Hannover

2017 ADAC Südbaden Kuppenheim

2018 ADAC Nordrhein Nürburgring

2019 N.N. N.N.

2020 ADAC Ostwestfalen -Lippe N.N.

BUNDESENDLÄUFE 1990–2020
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WAS IST KARTSLALOM?

Die Beherrschung eines Fahrzeugs, Übersicht und Reaktionsschnellig-
keit – drei Dinge, die im Straßenverkehr oftmals entscheidend sein kön-
nen. Für die Kids ist der Jugend Kartslalom eine ideale Gelegenheit, sich 
diese Eigenschaften schon im Schulalter anzueignen. Bei den Kartsla-
loms steht zunächst einmal nicht das Tempo im Vordergrund. Die sichere 
Beherrschung des Sportgeräts hat Priorität.

 Was ist Kartslalom Sport eigentlich? 
Auf einem großen befestigten Platz wird mit Pylonen ein Parcours aufge-
baut, der aus verschiedenen Aufgaben besteht. Mit Geschick und Speed 
sind die Tore, Gassen, Kreisel und »Schweizer« möglichst fehlerfrei zu 
durchfahren. Ein Wettbewerb besteht aus einem Trainingslauf und zwei 
Wertungsläufen. Für das Umwerfen oder Verschieben von Pylonen gibt‘s 
Strafsekunden, die zur Fahrzeit addiert werden. Die gesamte Strecke ist 
zwischen 300 und 500 Meter lang. Die Karts sind mit einem 5,5 PS Vier-
takt Motor, Seitenkästen, Frontspoiler und Kettenschutz ausgerüstet.

 Wer  kann mitmachen? 
Alle Mädchen und Buben im Alter von 7 bis 18 Jahren; eingeteilt in fünf 
Alters  klassen. Die Kartslalom Wettbewerbe veranstalten die ADAC Orts-
clubs. Über den Verein könnt ihr auch den ADAC Jugendgruppen Aus-
weis bekommen. Und der Clou: Ihr braucht kein eigenes Kart. Das stellt 
der Verein fürs Training und der jeweilige Veranstalter für den Wettbe-
werb zur Verfügung.

 Aller Anfang ist schwer! 
Dieser Spruch gilt natürlich – wie in jeder Sportart – auch für den Karts-
lalom. In den meisten ADAC Ortsclubs gibt es deshalb einen Jugendlei-
ter, der sich um die jungen Mitglieder kümmert. Er organisiert das Trai-
ning und die Einsätze der Clubmitglieder. Mittlerweile sind auch einige 
ehemaligen Fahrerinnen als Trainer recht erfolgreich. Übrigens: »Hut ab« 
vor diesen Ehrenamtlichen, die mit viel Engagement ihre Freizeit in die 
Jugend investieren.

 Wie läuft so ein Wettbewerb ab? 
Wer nach intensivem Training das Wechselspiel von Gas, Bremse und 
Lenkrad sicher beherrscht, kann erste Erfahrungen im Wettbewerb sam-
meln. Rechtzeitig vor Nennungsschluss ist die erste Station die Papier-
abnahme. Dort hängt auch die Parcours Skizze aus. Nach diesem Plan 
wird der Kurs erst mal zu Fuß besichtigt. Der Jugendleiter begleitet da-
bei seine Schützlinge, denn auf Grund seiner Erfahrung erkennt er so-
gleich die Tücken und Schwierigkeiten der Strecke.

In jeder Klasse werden die Startnummern ausgelost. Kurz vor dem Start 
begeben sich Teilnehmer und Betreuer zum Vorstartbereich. Dort wird 
die Sitz  position eingestellt. Pedalverlängerungen und Einstecksitze stellt 



27

der Veran  stalter zur Verfügung, sofern sie nicht mitgebracht werden.
Wenn der Starter die Strecke freigibt, geht‘s erst mal zum Trainings-
lauf, der aber meist schon mit »Topspeed« gefahren wird. Nur so sind  
nämlich die kriti  schen und oft entscheidenden Passagen ausfindig zu 
machen. Bis zum folgen  den ersten Wertungslauf bleibt noch kurz Zeit 
für letzte Anweisungen und Tipps vom Betreuer.

Wenn alle Teilnehmer der Klasse ihren Trainings  und ersten Wertungs-
lauf absolviert haben starten alle noch einmal zum zweiten Lauf. Dann 
steht das Endergebnis fest und kurz darauf beginnt die Siegerehrung. 
Auch wenn’s am Anfang noch nicht zu einem Pokal oder gar Stockerl-
platz reicht, lohnt es sich, fleißig bis zum nächsten Start zu trainieren.

Wir wünschen euch jedenfalls viel Spaß bei dieser tollen und attrakti-
ven Jugend Motorsport Disziplin
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ADAC KARTSLALOM SIEGER 2001 – 2017

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2001 – Weingarten
K1 Kevin Groß, Schausen ADAC Mittelrhein
K2 Nico Bastian, Hemsbach ADAC Nordbaden
K3 Jens-Erik Brack, Flonheim ADAC Mittelrhein
K4 Tobias Holzhäuser, Rinzenberg ADAC Mittelrhein
K5 Sebastian Regending, Breisach ADAC Südbaden

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2002 – Bonn
K1 Julian Walter, Neckarsulm ADAC Württemberg
K2 Timo Steinbacher, Bensheim ADAC Hessen-Thüringen
K3 Thomas Enning, Denkendorf ADAC Südbayern
K4 Marc Ranzinger, Öschelbronn ADAC Württemberg
K5 Oliver Schmitt, Saarbrücken ADAC Saarland

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2003 – Koblenz
K1 Julian Kleinwort, Schaalby ADAC Schleswig-Holstein
K2 Tobias Neumann, Wittlich ADAC Mittelrhein
K3 Christian Schubert, Eppingen ADAC Nordbaden
K4 Thomas Enning, Denkendorf ADAC Südbayern
K5 Philip Füchtenkötter, Warendorf ADAC Westfalen

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2004 – Rust
K1 Robin Wax, Nalbach ADAC Saarland
K2 Florian Bodin, Heuchelheim ADAC Hessen-Thüringen
K3 Timo Steinbacher, Bensheim ADAC Hessen-Thüringen
K4 Christian Fiedler, Hann.-Münden ADAC Hessen-Thüringen
K5 Andre Scheer, Sexau ADAC Südbaden

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2005 – Hannover
K1 Niclas Petermann, Warendorf ADAC Westfalen
K2 Marcel Edmond, Rehburg ADAC Niedersachsen/
  S.-Anhalt
K3 Kevin Krammes, Eiweiler ADAC Saarland
K4 Dominik Peitz, Delbrück ADAC Ostwestfalen-Lippe
K5 Sebastian Bisemeier, Duisburg ADAC Nordrhein

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2006 – Lemgo
K1 Julian Fuchs, Öhringen ADAC Württemberg
K2 Manuel Elfner, Heiligkreuzsteinach ADAC Nordbaden
K3 Christian Schmidt, Marktleuthen ADAC Nordbayern
K4 Kevin Groß, Schauren ADAC Mittelrhein
K5 Sebastian Matthies, Hörselberg ADAC Hessen-Thüringen
Mannschaft: ADAC Nordbaden

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2007 – Berlin
K1 Patrick Pernet, Leinburg ADAC Nordbayern
K2 Julian Fuchs, Öhringen ADAC Württemberg
K3 Nikolas Neufeld, Köln ADAC Nordrhein
K4 Dave-Gordon Veile, Bad Rappenau ADAC Nordbaden
K5 Jürgen Höfner, Weiden ADAC Nordbayern
Mannschaft: ADAC Nordbaden
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ADAC Kartslalom Meisterschaft 2008 – Würzburg
K1 Leon Herr, Berglen-Steinach ADAC Württemberg
K2 Dominik Kirner, Adelsheim ADAC Nordbaden
K3 Rene Krebs, Theres ADAC Nordbayern
K4 Sascha Friedrich, Essen ADAC Nordrhein
K5 Christoph Meves, Uelvesbüll ADAC Schleswig-Holstein
Mannschaft: ADAC Nordbaden

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2009 – Haßloch
K1 Julian Mader, Sonthofen ADAC Südbayern
K2 Eric Hoffmann, Egglkofen ADAC Südbayern
K3 Marco Läsch, Hupperath ADAC Mittelrhein
K4 Eric-Marcel Schaser Zweiflingen ADAC Württemberg
K5 Fabian Bauer, Klingenmünster ADAC Pfalz
Mannschaft: ADAC Mittelrhein

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2010 – Embsen
K1 Tim Kohl, Gorxheimertal ADAC Nordbaden
K2 Daniel Kattenbach, Vellmar ADAC Hessen-Thüringen
K3 Nico Post, Schwarme ADAC Weser-Ems
K4 Manuel Elfner, Heiligkreuzsteinach ADAC Nordbaden
K5 Florian Bodin, Heuchelheim ADAC Hessen-Thüringen
Mannschaft: ADAC Nordbaden

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2011 – Winterberg·Neuastenberg
K1 Oliver Thiem, Mitterteich ADAC Nordbayern
K2 Pascal Conti, Bittenfeld ADAC Württemberg
K3 Robert Schopian, BIomberg ADAC Ostwestfalen-Lippe
K4 Manuel Schaller, Erndtebrück ADAC Westfalen
K5 Jannick Anglade, Losheim a. See ADAC Saarland
Mannschaft: ADAC Nordbayern

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2012 – Verden/Aller
K1 Hendrik Träber, Herxheimweyher ADAC Pfalz
K2 Sarah Kobbe, Wolfenbüttel ADAC Niedersachsen/
  S.-Anhalt
K3 Christian Bachmann, Auerbach ADAC Nordbayern
K4 Kristin Trampert, Wadrill ADAC Saarland
K5 Andrea Lorenz, Regensburg ADAC Südbayern
Mannschaft: ADAC Saarland

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2013 – Schleswig
K1 Lina Uck, Berend ADAC Schleswig-Holstein
K2 Magnus Bockstette, Lemgo ADAC Ostwestfalen-Lippe
K3 Maximilian Kern, Neulußheim ADAC Nordbaden
K4 Julian Scheid, Saarbrücken ADAC Saarland
K5 Marcel Koessler, Schriesheim ADAC Nordbaden
Mannschaft: ADAC Nordbaden

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2014 – Völklingen
K1 Valentino Catalano, Westheim ADAC Pfalz
K2 Paul Speck, Pfinztal ADAC Nordbaden
K3 Magnus Bockstette, Lemgo ADAC Ostwestfalen-Lippe
K4 Christian Bachmann, Auerbach ADAC Nordbayern
K5 Joshua Paul Schweizer, Weinheim ADAC Nordbaden
Mannschaft: ADAC Nordbaden
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ADAC Kartslalom Meisterschaft 2015 – Nohra-Obergrunstedt
K1 Lars Raab, Backnang ADAC Württemberg
K2 Aren D´Almeida, Heddesheim ADAC Nordbaden
K3 Dominik Novotny, Hutthurm ADAC Südbayern
K4 Ramon Türk, Kelheim ADAC Südbayern
K5 Jakob Siebert, Sören ADAC Schleswig-Holstein
Mannschaft: ADAC Südbayern

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2016 – Hannover
K1 Elias Frey, Gommersheim ADAC Pfalz
K2 Tizian Houf, Leinburg ADAC Nordbayern
K3 Luca Nappi, Bad Hersfeld ADAC Hessen-Thüringen
K4 Jonas Gausmann, Pohlheim ADAC Hessen-Thüringen
K5 Lukas Hartmann, Königslutter ADAC Niedersachsen/
  S.-Anhalt
Mannschaft: ADAC Nordbayern

ADAC Kartslalom Meisterschaft 2017 – Kuppenheim
K1 Samuel Linus Kettenbach, Haßloch ADAC Pfalz
K2 Elias Frey, Gommersheim ADAC Pfalz
K3 Linus Maxim Schmidt, Birkenau ADAC Nordbaden
K4 Philipp Bereswill, Mutterstadt ADAC Pfalz
K5 Jakob Siebert, Sören ADAC Schleswig-Holstein
Mannschaft: ADAC Pfalz
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ADAC Berlin-Brandenburg e.V.
Bundesallee 29 30
10717 Berlin
Tel. 0 30/86 86 0
Fax 0 30/86 86 289

ADAC Hansa e.V.
Amsinckstr. 41
20097 Hamburg
Tel. 0 40/2 39 19 19
Fax 0 40/2 39 19 290

ADAC Hessen-Thüringen e.V.
Lyoner Str. 22
60528 Frankfurt/Main
Tel. 0 69/66 07 70
Fax 0 69/66 07 8649

ADAC Mittelrhein e.V.
Viktoriastr. 15
56068 Koblenz
Tel. 02 61/13 03 0
Fax 02 61/13 03 75

ADAC Niedersach./S.-Anhalt e.V.
Lübecker Str. 17
30880 Laatzen
Tel. 0 51 02/90 0
Fax 0 51 02/90 11 69

ADAC Nordbaden e.V.
Steinhäuser Str. 22
76135 Karlsruhe
Tel. 07 21/81 04 0
Fax 07 21/81 04 170

ADAC Nordbayern e.V.
Äußere Sulzbacher Str. 98
90491 Nürnberg
Tel. 09 11/95 95 0
Fax 09 11/95 95 282

ADAC Nordrhein e.V.
Luxemburger Str. 169
50963 Köln
Tel. 02 21/47 27 47
Fax 02 21/44 74 33

ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V.
Eckendorfer  Str. 36
33609 Bielefeld
Tel. 05 21/10 81 0
Fax 05 21/10 81 250

ADAC Pfalz e.V.
Europastr. 1
67433 Neustadt
Tel. 0 63 21/89 05 0
Fax 0 63 21/89 05 58

ADAC Saarland e.V.
Untertürkheimer Str. 39–41
66117 Saarbrücken
Tel. 06 81/6 87 00 0
Fax 06 81/6 87 00 30

ADAC Sachsen e.V.
Striesener Str. 37
01307 Dresden
Tel. 03 51/44 33 0
Fax 03 51/44 33 390

ADAC Schleswig-Holstein e.V.
Saarbrückenstr. 54
24114 Kiel
Tel. 04 31/66 02 0
Fax 04 31/66 02 150

ADAC Südbaden e.V.
Am Predigertor 1
79098 Freiburg i.Brg.
Tel. 07 61/36 88 0
Fax 0761/3688 244

ADAC Südbayern e.V.
Ridlerstr. 35
80339 München
Tel. 0 89/51 95 0
Fax 0 89/50 81 48

ADAC Weser-Ems e.V.
Benningsenstr. 2 6
28207 Bremen
Tel. 04 21/49 94 0
Fax 04 21/49 94 124

ADAC Westfalen e.V.
Freie Vogel Str. 393
44269 Dortmund
Tel. 02 31/54 99 0
Fax 02 31/54 99 237

ADAC Württemberg e.V.
Am Neckartor 2
70190 Stuttgart
Tel. 07 11/28 00 0
Fax 07 11/28 00 123

ADRESSEN DER ADAC SPORTABTEILUNGEN
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Die Partner des ADAC Kartslalom Cup:

Kontakt

Wolfgang Neumayer

Ansprechpartner ADAC Kartslalom Cup

ADAC e.V. 
Motorsport 
Hansastraße 19 
80686 München

Tel. +49 (0) 89-7676 4412
Fax +49 (0) 89-7676 4430

E-Mail:  wolfgang.neumayer@adac.de 
Webseite:  www.adac.de/motorsport




